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Private Assets AG 

Hamburg 

ISIN DE000A3H2234 / WKN A3H223 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am  

Dienstag, den 29. August 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) 

im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung der Private Assets AG (nachfolgend auch die „Gesellschaft“) ein. 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses mit dem Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 

jeweils für das Geschäftsjahr 2022 

Die vorstehend genannten Unterlagen liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 
Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung 
zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Die genannten Unterlagen sind darüber hin-
aus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie auch während 
der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG fest-
gestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der 
Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Haupt-
versammlung bedarf. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 836.154,75 wie folgt zu verwenden: 

a) EUR 0,23 Dividende je Stückaktie für 1.844.326 

dividendenberechtigte Stückaktien 

EUR 424.194,98 

b) Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 411.959,77
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Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptver-
sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die 
Dividende soll daher am 1. September 2023 ausgezahlt werden. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Alleinvorstand der Gesellschaft, Herrn 
Sven Dübbers, für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu er-
teilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige 

prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LPA-GGV Hansa GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der Ge-
sellschaft für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 

Erklärung der im Rahmen des Formwechsels neu beitretenden persönlich haf-
tenden Gesellschafterin 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen im Hinblick auf Tagesordnungspunkt 11 (Form-
wechsel der Gesellschaft in eine KGaA) darauf hin, dass nach § 197 Satz 1 UmwG 
in Verbindung mit §§ 278 Abs. 3, 30 Abs. 1 AktG die Private Assets Management 
SE mit Sitz in München, die in ihrer Funktion als persönlich haftende Gesellschafte-
rin der Private Assets SE & Co. KGaA bei der Anwendung der Gründungsvorschrif-
ten des Aktiengesetzes die Rechtsstellung der Gründerin des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform übernimmt (§ 245 Abs. 2 Satz 1 UmwG), den Abschlussprüfer für das 
erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen hat. Im Zusammenhang mit dem 
Formwechselbeschluss unter Tagesordnungspunkt 11 soll daher nach entsprechen-
der Erklärung der Private Assets Management SE Folgendes notariell protokolliert 
werden: 

„Nach Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagenen Form-
wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
soll die von der Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Tagesordnungs-
punkt 5 beschlossene Bestellung (Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüfe-
rische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen) für das Geschäftsjahr 2023 
fortbestehen.“ 
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6. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Die Amtszeiten der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder enden jeweils mit Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 
beschließt, d.h. voraussichtlich am 29. August 2023. Es sind daher alle Aufsichts-
ratsmitglieder durch die Hauptversammlung neu zu wählen.  

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesell-
schaft in Verbindung mit §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei ausschließlich 
durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen in den Aufsichts-
rat der Gesellschaft zu wählen: 

6.1 Herrn Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg. 

6.2 Herrn Christoph Schäfers, Vorstand der Falkenstein Nebenwerte AG, Ham-
burg, wohnhaft in Hamburg. 

6.3 Frau Jutta Bieber, CFO bei der AMAG Corporate Services AG, Cham, Zug, 
Schweiz, und CFO bei der mobilog AG, Buchs, Schweiz, wohnhaft in Zürich, 
Schweiz.  

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 
am 29. August 2023 und gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft für eine 
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2027 beschließt.  

Herr Dr. Lukas Lenz beabsichtigt im Falle seiner Wiederwahl durch die Hauptver-
sammlung erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 

Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Schäfers ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung weder 
Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er ver-
gleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

Frau Bieber ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung weder Mit-
glied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört sie vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass das Amt der Aufsichtsratsmitglieder im Falle der 
Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 11 dieser Einladung zur Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 vorgeschlagenen Formwechsels in das Handelsregister 
der Gesellschaft nach Maßgabe von Ziffer 8 von Tagesordnungspunkt 11 endet. 

7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts-

mitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und die entsprechende Satzungsänderung

Um die Aktionäre am langfristigen Erfolg der Gesellschaft partizipieren zu lassen 
und zugleich die Liquidität der Aktie der Gesellschaft zu steigern und ihre Handel-
barkeit zu erleichtern, soll die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln beschließen.  

Der Kapitalerhöhung wird der unter Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung 
vorgelegte, festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
zugrunde gelegt. Die Gesellschaft verfügte zum 31. Dezember 2022 über Kapital-
rücklagen in Höhe von EUR 2.964.096,00. Die Kapitalrücklage und die gesetzliche 
Rücklage übersteigen somit 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. 
Die Kapitalerhöhung soll im Wege der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
(§§ 207 ff. Aktiengesetz) durch Ausgabe von 2.766.489 sogenannten Gratisaktien 
im Verhältnis 2:3 an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft durchgeführt wer-
den, so dass die Aktionäre für jeweils zwei (2) bestehende Aktien drei (3) neue Ak-
tien erhalten. Eine Einlage seitens der Aktionäre ist dabei nicht zu leisten. Die neuen 
Aktien sind vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch die Haupt-
versammlung ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a)  Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktienge-
setzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) 
von EUR 1.844.326,00 um EUR 2.766.489,00 auf EUR 4.610.815,00 durch 
Ausgabe von 2.766.489 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 durch Umwandlung 
eines in der Kapitalrücklage ausgewiesenen Betrags in Höhe von 
EUR 2.766.489,00 erhöht. Die neuen Aktien stehen den Aktionären der Ge-
sellschaft im Verhältnis 2:3 zu, sodass auf jeweils zwei (2) bestehende Stück-
aktien drei (3) neue Stückaktien entfallen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Ja-
nuar 2023 gewinnbezugsberechtigt. 

Der Kapitalerhöhung wird der vom Vorstand aufgestellte und vom Aufsichtsrat 
festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 zu-
grunde gelegt. Dieser ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers der Gesellschaft, der LPA-GGV Hansa GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, versehen. 
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzusetzen. 

b)  Änderungen von § 3 der Satzung der Gesellschaft 

§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1der Satzung der Gesellschaft (Grundkapital) wer-
den wie folgt vollständig neu gefasst: 

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.610.815,00 (in Wor-
ten: vier Millionen sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn 
Euro).“ 

„(2) Es ist eingeteilt in 4.610.815 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 
Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber.“ 

Im Übrigen bleibt § 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit zum 

Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsände-

rung

Der Vorstand ist – nach teilweiser Ausnutzung der von der Hauptversammlung der 
Gesellschaft am 26. Oktober 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 erteilten Ermächti-
gung – gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Grundkapital in der 
Zeit bis zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 749.258,00 durch Ausgabe von bis zu 749.258 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert 
von je EUR 1,00 gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2021). 

Um der Gesellschaft auch zukünftig in angemessenem Rahmen die Möglichkeit zu 
eröffnen, ihr Grundkapital zur Stärkung der Eigenmittel kurzfristig zu erhöhen und 
das Bezugsrecht der Aktionäre dabei in einem angemessenen Umfang auszuschlie-
ßen, soll das Genehmigte Kapital 2021 aufgehoben werden, soweit es nicht in An-
spruch genommen worden ist, und ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I geschaf-
fen werden. Dieses neue Genehmigte Kapital 2023/I soll insbesondere auch der er-
höhten Grundkapitalziffer bereits Rechnung tragen, die sich im Fall der Beschluss-
fassung über die unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ergibt. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts sowie vorsorglich vorab einen Bericht über die teilweise Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erstat-
tet. Diese Berichte liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) während der 
üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der 
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Aktionäre aus. Die Berichte sind darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über die Inter-
netseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 
2021 unter Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das 
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. Oktober 2026 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
EUR 749.258,00 durch Ausgabe von bis zu 749.258 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 
gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2021) gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft wird aufschiebend bedingt auf 
das Wirksamwerden des neuen Genehmigten Kapitals 2023/I unter lit. b) die-
ses Tagesordnungspunkts 8 sowie die Handelsregistereintragung der Ände-
rung von § 5 der Satzung gemäß lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 8 aufge-
hoben.  

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 
bis einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Worten: zwei Mil-
lionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe von bis 
zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kredit-
institut(en) oder gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-
zug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rah-
men des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
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(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräu-
ßerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von 
Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und ausgege-
ben wurden oder noch ausgegeben werden, sofern diese Schuldver-
schreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; (c) die 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I aus anderem 
genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaß-
nahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder 
zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden; 

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
schreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesell-
schaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaft ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Opti-
onspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein 
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Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder 
teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geld-
betrags zu gewähren; 

(v) um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 
Programmen den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitglie-
dern des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft im Sinne von 
§ 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien können da-
bei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwe-
sengesetzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit ge-
setzlich zulässig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgege-
ben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jah-
resüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 
Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Soweit den 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft Aktien gewährt werden sol-
len, entscheidet hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 

(vi) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der 
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Di-
videndenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendivi-
dende). 

Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächti-
gung darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-
Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital 
und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Ge-
sellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Un-
ternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder über-
tragen wurden. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe fest-
zulegen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung 
der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein be-
reits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem 
Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fas-
sung der Satzung entsprechend anzupassen. 
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c) Änderung von § 5 der Satzung der Gesellschaft 

§ 5 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital) wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis 
einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Worten: zwei Mil-
lionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe von bis 
zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kredit-
institut(en) oder gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-
zug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen 
des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräu-
ßerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von 
Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von 
der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungs-
gesellschaft ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden, sofern 
diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 
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Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2023/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden; (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I 
aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger 
Kapitalmaßnahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-
geben werden; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder 
zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden; 

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern Schuldverschrei-
bungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder ei-
ner unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgege-
ben wurden oder noch ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue, 
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 
als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüg-
lich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien 
der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu ge-
währen; 

(v) um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 
Programmen den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitglie-
dern des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft im Sinne von 
§ 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien können da-
bei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwe-
sengesetzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit ge-
setzlich zulässig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgege-
ben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jah-
resüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 
Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Soweit den 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft Aktien gewährt werden sol-
len, entscheidet hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 
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(vi) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der 
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Di-
videndenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendivi-
dende). 

 Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächti-
gung darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-
Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital 
und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Ge-
sellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Un-
ternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder über-
tragen wurden.  

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-
teren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzu-
legen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der 
neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fassung der 
Satzung entsprechend anzupassen.“ 

d) Aufschiebende Bedingung und Anweisung 

Die Beschlussfassung gemäß vorstehenden lit. a) bis einschließlich c) dieses 
Tagesordnungspunkts 8 steht unter der aufschiebenden Bedingung der Ein-
tragung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister.  

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehendem lit. a) dieses Tages-
ordnungspunkts 8 beschlossene Aufhebung des in § 5 der Satzung der Ge-
sellschaft enthaltenen Genehmigten Kapitals 2021 und die beschlossene 
Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2023/I gemäß vorstehendem 
lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 8 mit der Maßgabe zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2021 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn gleichzeitig das 
neu geschaffene Genehmigte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung 
der Satzung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetra-
gen werden.  

Der Vorstand wird angewiesen, das beschlossene neu geschaffene Geneh-
migte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der Satzung nur zur 
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Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn der unter Tagesord-
nungspunkt 11 vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft in eine Kom-
manditgesellschaft auf Aktien (i) nicht mit der erforderlichen Mehrheit be-
schlossen wird oder (ii) nicht bis zum Ablauf des 30. November 2023 in das 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

Der Vorstand wird, vorbehaltlich der vorstehenden Absätze, ermächtigt, das 
Genehmigte Kapital 2023/I unabhängig von den übrigen Beschlüssen der 
Hauptversammlung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer 

neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapi-

tals 2021 und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die Ände-

rung der Satzung

Der Vorstand ist gemäß der von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 
26. Oktober 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilten Ermächtigung ermächtigt, 
bis zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
malig auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen und/oder Options-
schuldverschreibungen (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) mit oder 
ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 zu 
begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Options-
rechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 164.670,00 nach näherer Maß-
gabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 
zu gewähren. Zur Bedienung der Schuldverschreibungen wurde ein Bedingtes Ka-
pital 2021 in Höhe von EUR 164.670,00 geschaffen. Von dieser Ermächtigung hat 
der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht.  

Der Umfang dieser Ermächtigung soll – unter Berücksichtigung der unter Tagesord-
nungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöhte Grundkapi-
talziffer – angepasst werden, und der verhältnismäßigen ursprünglichen Höhe der 
Ermächtigung entsprechen. Zu diesem Zweck soll die bestehende Ermächtigung 
aufgehoben und eine neue, im Wesentlichen unveränderte, aber an die durch die 
unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöhte 
Grundkapitalziffer angepasste Ermächtigung beschlossen werden. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts erstattet. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) 
während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme der Aktionäre aus. Der Bericht ist darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der 
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Einberufung der Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung 
über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 
2021 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächtigung des Vorstands, bis 
zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
malig auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit oder ohne Lauf-
zeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 zu be-
geben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 164.670,00 
nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. Op-
tionsanleihebedingungen zu gewähren, wird aufschiebend bedingt auf das 
Wirksamwerden des neuen Bedingten Kapitals 2023/I unter lit. b) dieses Ta-
gesordnungspunkts 9 sowie die Handelsregistereintragung der Änderung von 
§ 4 der Satzung gemäß lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 9 aufgehoben. 

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen 

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum und Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 28. August 2028 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente) (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) 
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 25.000.000,00 zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibun-
gen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 
zu EUR 411.675,00 nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen werden in Euro oder einer anderen Währung be-
geben. Sie können – soweit die Mittelaufnahme Konzernfinanzierungsinteres-
sen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaf-
ten ausgegeben werden. In einem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen sowie weitere für eine erfolgreiche 
Begebung erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen 
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vorzunehmen sowie – sofern die Schuldverschreibungen Wandlungs- oder 
Optionsrechte auf Stückaktien einräumen – den Inhabern solche Wandlungs- 
oder Optionsrechte zu gewähren. Die Schuldverschreibungen werden in je-
weils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Die 
Schuldverschreibungen können gegen Bareinlage, aber auch gegen Sachein-
lage, insbesondere zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen 
Wirtschaftsgütern begeben werden. 

bb) Wandlungsrecht und Wandlungspflicht 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 
der Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen 
nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhält-
nis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschrei-
bung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lau-
tende Stückaktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch 
durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
neue auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft ergeben. Das Um-
tauschverhältnis kann auf ein Wandlungsverhältnis mit voller Zahl gerundet 
werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung fest-
gesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag 
der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Die Wandelanleihebedin-
gungen können auch eine Wandlungspflicht vorsehen. 

cc) Optionsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-
schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den In-
haber berechtigen, nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsanlei-
hebedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertra-
gung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis kann auf ein Optionsverhältnis 
mit voller Zahl gerundet werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Opti-
onsanleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. eine Options-
pflicht vorsehen. 

dd) Wandlungs- und Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft wird in Euro festgelegt. Der Wandlungs- 
bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
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Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrages in 
Geld bei Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder bei Erfüllung 
entsprechender Pflichten bzw. durch Herabsetzung oder Herabsetzung der 
Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- 
bzw. Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts für ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt, die zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft berechtigen oder verpflichten, und den Inhabern von Wand-
lungs- und Optionsrechten bzw. entsprechenden Pflichten kein Bezugsrecht 
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflich-
ten zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der 
Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Divi-
sion des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den ermäßigten 
Wandlungspreis angepasst werden. Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedin-
gungen können auch für Kapitalherabsetzungen, Aktiensplits oder Dividen-
denzahlungen sowie sonstige Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des 
Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte führen können, wertwahrende An-
passungen des Wandlungs- bzw. Optionspreises vorsehen. Darüber hinaus 
kann die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen Ausübung des Wandlungs- 
oder Optionsrechts die Zahlung einer angemessenen Entschädigung gewäh-
ren. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag pro Teilschuldver-
schreibung nicht überschreiten. 

ee) Bezugsrechtsgewährung und Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Schuldverschrei-
bungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem 
oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-
zugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibun-
gen in folgenden Fällen auszuschließen: 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Opti-
onsrechten bzw. von Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht 
in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte zustehen würde; 

(iii) bei gegen Bareinlage ausgegebenen Schuldverschreibungen, sofern 
der Ausgabepreis, den nach anerkannten finanzmathematischen Metho-
den ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
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Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch, soweit Schuldverschreibungen in 
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, nur insoweit, als der An-
teil, der auf die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldverschrei-
bungen ausgegebenen Aktien entfällt, insgesamt 10 % des Grundkapi-
tals der Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 
10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-
rechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Ak-
tien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräu-
ßert werden, (b) die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus ge-
nehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der 
Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

(iv) sofern Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Be-
teiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen Wirtschafts-
gütern ausgegeben werden und der Wert der Sacheinlage in einem an-
gemessenen Verhältnis, zu dem nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen steht. 

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten und Ermächtigung zur Festlegung der An-
leihebedingungen 

Die Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle der Wand-
lungs- bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft oder neue 
Aktien aus der Ausübung eines genehmigten Kapitals gewährt werden kön-
nen. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- 
bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, ins-
besondere den Zinssatz, den Ausgabekurs und die Laufzeit, festzusetzen und 
zu ändern bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschrei-
bungen begebenden Beteiligungsgesellschaften festzulegen und zu ändern. 

gg) Fortgeltung nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
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Formwechsels der Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien gelten sämtliche vorstehenden Ermächtigungen dieses lit. b) 
zugunsten des Vorstands, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Formwechsels noch bestehen und nicht ausgenutzt worden sind, zugunsten 
der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Formwechsel entste-
henden Private Assets SE & Co. KGaA fort. 

c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Beding-
ten Kapitals 2023/I 

Das bestehende Bedingte Kapital 2021 gemäß § 4 der Satzung wird aufgeho-
ben. 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 411.675,00 durch Aus-
gabe von bis zu 411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ge-
währung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
29. August 2023 von der Gesellschaft begeben werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß dem vorbezeichneten 
Ermächtigungsbeschluss jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder entspre-
chende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

d) Änderung von § 4 der Satzung der Gesellschaft 

§ 4 der Satzung der Gesellschaft (Bedingtes Kapital) wird wie folgt vollständig 
neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 411.675,00 (in Worten: 
vierhundertelftausendsechshundertfünfundsiebzig Euro) durch Ausgabe von 
bis zu 411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2023/I). 

Das Bedingte Kapital 2023/I dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente), die gemäß der Ermächtigung vom 29. August 2023 von 
der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsge-
sellschaft der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist 
nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
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Gebrauch gemacht wird oder entsprechende Pflichten zu erfüllen sind und so-
weit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.  

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2023/I und nach Ablauf sämtlicher Op-
tions- und Wandlungsfristen zu ändern.“ 

e) Aufschiebende Bedingung und Anweisung 

Die Beschlussfassung gemäß vorstehenden lit. a) bis einschließlich d) dieses 
Tagesordnungspunkts 9 steht unter der aufschiebenden Bedingung der Ein-
tragung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister. 

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehendem lit. c) dieses Tages-
ordnungspunkts 9 beschlossene Aufhebung des in § 5 der Satzung der Ge-
sellschaft enthaltenen Bedingten Kapitals 2021 und die beschlossene Schaf-
fung des neuen Bedingten Kapitals 2023/I gemäß den vorstehenden lit. c) und 
d) dieses Tagesordnungspunkts 9 mit der Maßgabe zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des Bedingten 
Kapitals 2021 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn gleichzeitig das 
neu geschaffene Bedingte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der 
Satzung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen 
werden.  

Der Vorstand wird angewiesen, das beschlossene neu geschaffene Bedingte 
Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der Satzung nur zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden, wenn der unter Tagesordnungs-
punkt 11 vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommandit-
gesellschaft auf Aktien (i) nicht mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen 
wird oder (ii) nicht bis zum Ablauf des 30. November 2023 in das Handelsre-
gister der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

Der Vorstand wird, vorbehaltlich der vorstehenden Absätze, ermächtigt, das 
Bedingte Kapital 2023/I unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Haupt-
versammlung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener 

eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugs-

rechts 
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Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer be-
sonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Eine entsprechende Er-
mächtigung besteht bislang nicht.  

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 zweiter Halbsatz AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Verwendung 
der erworbenen eigenen Aktien erstattet. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Der Bericht ist darüber 
hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie auch wäh-
rend der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Schaffung einer Ermächtigung 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 28. August 2028 unter Wah-
rung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien der Ge-
sellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit an-
deren eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben hat 
und noch besitzt oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu kei-
nem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft überstei-
gen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträ-
gen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber 
auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesell-
schaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden. Die Ermächtigung 
darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

b) Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien 

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (aa) unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse 
(Freiverkehr einer inländischen Börse, sofern Handel mit Aktien der Gesell-
schaft in diesem Marktsegment erfolgt) oder (bb) mittels eines an alle Aktio-
näre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer 
öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten (der Erwerb gemäß (bb) im Folgenden auch „Öffentliches Erwerbsange-
bot“). 
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aa) Erwerb der Aktien über die Börse 

Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den vom Skon-
troführer zu Beginn des Präsenzhandels eines jeweiligen Börsenhandelstages 
ermittelten Eröffnungspreis einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Han-
del der Börse Berlin nicht um mehr als 10 % überschreiten bzw. unterschrei-
ten. Ist kein Eröffnungspreis feststellbar, ist der Kaufpreis entweder anhand 
des zuletzt feststellbaren Eröffnungspreises einer Aktie der Gesellschaft im 
Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin oder, sofern die Aktie noch im Freiver-
kehrs-Handel einer anderen deutschen Börse handelt, anhand des Eröff-
nungspreises einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel der betref-
fenden deutschen Börse mit dem letzten Handelsumsatz von Aktien der Ge-
sellschaft zu bestimmen, wobei der von der Gesellschaft bezahlte Kaufpreis 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den jeweils maßgeblichen Eröffnungs-
preis nicht um mehr als 10 % überschreiten bzw. unterschreiten darf. 

bb) Erwerb der Aktien mittels eines Öffentlichen Erwerbsangebots 

Bei einem Erwerb im Wege eines Öffentlichen Erwerbsangebots kann die Ge-
sellschaft einen festen Erwerbspreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) festlegen, innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwer-
ben. In dem Öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine Frist für 
die Annahme oder Abgabe des Angebots und die Möglichkeit und die Bedin-
gungen für eine Anpassung der Kaufpreisspanne während der Frist im Fall 
nicht nur unerheblicher Kursveränderungen festlegen. Der Kaufpreis wird im 
Fall einer Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- bzw. Angebotserklä-
rungen der Aktionäre genannten Verkaufspreise und des nach Beendigung 
der Angebotsfrist vom Vorstand festgelegten Erwerbsvolumens ermittelt.  

(1) Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf der angebo-
tene Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) oder die Kaufpreisspanne 
den volumengewichteten Durchschnitt der festgestellten Preise einer 
Aktie der Gesellschaft im Freiverkehr an den letzten fünf (5) Börsenhan-
delstagen im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin dem Tag der öffent-
lichen Ankündigung des Kaufangebots um nicht mehr als 20 % über-
schreiten bzw. unterschreiten.  

Im Falle einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft 
wird auf die letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor der öffentlichen An-
kündigung der Anpassung abgestellt 

(2) Bei einer öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten darf der auf der Basis der abgegebenen Angebote 
ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie der Gesell-
schaft den volumengewichteten Durchschnitt der festgestellten Preise 
einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehr an den letzten fünf (5) Bör-
senhandelstagen im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin vor dem Tag 
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der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten um nicht mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten.  

Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft 
wird auf die letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor der öffentlichen An-
kündigung der Anpassung abgestellt. 

(3) Ist kein volumengewichteter Durchschnitt der Preise einer Aktie der Ge-
sellschaft während der letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor dem Tag 
der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots bzw. vor der Veröffent-
lichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten feststell-
bar oder ist der Handel der Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Han-
del der Börse Berlin eingestellt, ist der feste Kaufpreis oder die Kauf-
preisspanne entweder auf Grundlage des zuletzt feststellbaren volu-
mengewichteten Durchschnitts der festgestellten Preise einer Aktie der 
Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin während fünf (5) 
aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen zu bestimmen oder, sofern 
die Aktie noch im Freiverkehrs-Handel einer anderen deutschen Börse 
handelt und dort für die letzten (5) aufeinanderfolgenden Börsenhandel-
stage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots bzw. 
vor der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten Preise festgestellt wurden, auf Grundlage des volumengewich-
teten Durchschnitts der festgestellten Preise der Aktie der Gesellschaft 
im Freiverkehrs-Handel der die Aktie notierenden deutschen Börse mit 
dem letzten Handelsumsatz von Aktien der Gesellschaft während der 
fünf (5) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstage vor dem Tag der öf-
fentlichen Ankündigung des Angebots bzw. vor dem Tag der Veröffent-
lichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu bestim-
men; sofern der Freiverkehrs-Handel der Aktien an keiner deutschen 
Börse stattfindet, ist der zuletzt feststellbare volumengewichtete Durch-
schnitt der festgestellten Preise einer Aktie der Gesellschaft im Freiver-
kehrs-Handel der Börse Berlin während fünf (5) aufeinanderfolgenden 
Börsenhandelstagen vor Beendigung des Handels maßgeblich. 

(4) Anstelle der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktie der Ge-
sellschaft kann als Referenzwert zur Feststellung des festen Kaufprei-
ses oder der Kaufpreisspanne auch auf den Wert je Aktie der Gesell-
schaft vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten abgestellt wer-
den, der (i) auf Grundlage einer von einem unabhängigen sachverstän-
digen Gutachter durchgeführten Unternehmensbewertung gemäß dem 
IDW Standard 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbe-
wertungen“ (IDW S 1 in der Fassung 2008) oder (ii) auf Grundlage eines 
Bewertungsgutachtens von einer anerkannten Investmentbank festge-
legt wurde oder (iii) auf einer sonstigen angemessenen Marktbewertung, 
insbesondere soweit diese auf mit einem oder mehreren Aktionären ver-
handelten Kaufpreis(en) basiert, beruht. 



Seite 22/61 

Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung kann be-
grenzt werden. Sofern die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Ak-
tien den Gesamtbetrag des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung der 
Gesellschaft überschreiten, erfolgt die Berücksichtigung oder die Annahme im 
Verhältnis des Gesamtbetrags des Kaufangebots bzw. der Verkaufsaufforde-
rung zu den insgesamt von den Aktionären angebotenen Aktien. Es kann aber 
vorgesehen werden, dass geringe Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien 
je Aktionär bevorrechtigt erworben werden. Das Kaufangebot oder die Ver-
kaufsaufforderung kann weitere Bedingungen vorsehen. 

c) Weitere Ausgestaltung 

Die weiteren, nicht bereits in vorstehendem lit. b) genannten näheren Einzel-
heiten der Ausgestaltung des Angebots bzw. der an die Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten gemäß des vorstehen-
den lit. b) bestimmt der Vorstand. 

d) Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung und sonstigen Verwendung er-
worbener Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräußerung über 
die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre zu jedem zulässigen 
Zweck, insbesondere auch in folgender Weise zu verwenden: 

aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Gesellschaft um 
den auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals herab-
gesetzt werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines wei-
teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann die Aktien 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals ein-
ziehen, so dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der Aktien im vereinfachten Ver-
fahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Aktienzahl in der Satzung ermächtigt. 

bb) Sie können Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, angeboten und auf diese über-
tragen werden. Die vorbezeichneten Aktien können darüber hinaus auch zur 
Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesellschaftsrechtlichen 
Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft verwendet 
werden. 

cc) Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder 
einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG stehen oder 
standen, sowie Organmitgliedern der Gesellschaft bzw. von mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG oder sonstigen In-
habern von Erwerbsrechten, insbesondere aus ausgegebenen Optionen, zum 
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Erwerb angeboten und übertragen werden. Soweit Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft betroffen sind, gilt diese Ermächtigung für den Aufsichtsrat, 
der auch die jeweiligen Einzelheiten festlegt (siehe nachstehend lit. e)).  

dd) Sie können zur Bedienung von unter Aktienbeteiligungs- oder anderen aktien-
basierten Programmen der Gesellschaft ausgegebenen Aktienoptionen den 
Berechtigten zum Erwerb angeboten und übertragen werden. Soweit Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, gilt diese Ermächtigung für 
den Aufsichtsrat, der auch die jeweiligen Einzelheiten festlegt (siehe nachste-
hend lit. e)).  

ee) Sie können gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden, wenn der Preis, zu 
dem die Aktien der Gesellschaft veräußert werden, den Börsenpreis einer Ak-
tie der Gesellschaft (§ 24 Abs. 1 BörsG) zum Veräußerungszeitpunkt nicht we-
sentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Der auf die Anzahl der auf-
grund dieser Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals darf 10 % nicht übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung noch – falls dieser Wert des Grundkapitals geringer ist 
– zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung 
sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner anzurechnen 
sind Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder 
ausgegeben werden können, sofern die zugrunde liegenden Schuldverschrei-
bungen künftig während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wer-
den. 

ff) Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Ak-
tien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit von der Gesellschaft 
oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verwendet 
werden. 

gg) Sie können zum Rückerwerb der von der Gesellschaft oder einer ihrer Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten deren Inhabern als Gegen-
leistung angeboten und auf diese übertragen werden. 

e) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Verwendung der erworbenen eigenen Ak-
tien 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund der vor-
stehenden gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien zur 
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Ausgabe an den Vorstand der Gesellschaft nach Maßgabe der unter vorste-
henden d) cc) und dd) enthaltenen Bestimmungen zu verwenden. 

f) Sonstige Regelungen 

Die vorstehend unter lit. d) aufgeführten Ermächtigungen zur Verwendung ei-
gener Aktien können ganz oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen ei-
genen Aktien einmal oder mehrmals, einzeln oder zusammen, ausgenutzt 
werden. Sie können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesell-
schaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
hender Unternehmen ausgeübt werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausge-
schlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter 
lit. d) bb) bis einschließlich lit. d) gg) und lit. e) verwendet werden oder soweit 
dies, für den Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktionäre, erforder-
lich ist, um Spitzenbeträge auszuschließen. 

Durch die Ausnutzung der vorstehend unter lit. d) cc) und lit. d) dd) enthalte-
nen Ermächtigungen darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehenden 
Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigungen. 
Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus geneh-
migtem Kapital und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mit-
glieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans ei-
nes mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens 
oder Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbun-
denen Unternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 
oder übertragen wurden. 

g) Fortgeltung nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Formwech-
sels der Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien gelten (i) sämtliche vorstehenden Ermächtigungen unter diesem Tages-
ordnungspunkt 10 zugunsten des Vorstands, soweit sie zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Formwechsels noch bestehen und nicht ausgenutzt 
worden sind, zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch 
den Formwechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA und (ii) die 
vorstehende Ermächtigung zugunsten des Aufsichtsrats unter lit. e) dieses Ta-
gesordnungspunkts 10, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Formwechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, zugunsten des 
Gesellschafterausschusses der durch den Formwechsel entstehenden Private 
Assets SE & Co. KGaA fort. 
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11. Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform 

der Kommanditgesellschaft auf Aktien

Vorbemerkungen 

Zur Unterstützung der weiteren Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit und 
Fortsetzung des konsequenten Wachstumskurses der Private Assets AG soll die 
Hauptversammlung über einen Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien beschließen.  

Im Rahmen des Formwechsels wird die Private Assets Management SE mit Sitz in 
München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 283103, eine monistisch verfasste Europäische Aktiengesellschaft (Societas 
Europaea, kurz: SE), als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) in 
die Gesellschaft eintreten und über ihre geschäftsführenden Direktoren die Ge-
schäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. Mit einer SE als per-
sönlich haftender Gesellschafterin soll auch die Bedeutung des europäischen Ge-
schäfts für die Private Assets-Gruppe noch stärker herausgestellt werden und künf-
tig in der Firmierung der Gesellschaft als “Private Assets SE & Co. KGaA“ zum Aus-
druck kommen. 

Für den Formwechsel sprechen insgesamt im Wesentlichen die folgenden Erwä-
gungen: 

– Sicherung der strukturellen Voraussetzungen für die Erhaltung des maß-
geblichen Wettbewerbsvorteils schneller Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft 
die strukturellen Voraussetzungen, damit die aus Sicht der Gesellschaft rele-
vante schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Organe erhalten 
bleibt. 

– Fortsetzung des Wachstumskurses: Die langfristige strategische und von 
den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens bleibt 
gewährleistet. 

– Steigerung der Attraktivität wesentlicher Investments in das Unterneh-
men: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft die struktu-
rellen Voraussetzungen, um wesentlich beteiligten Aktionären einen unmittel-
baren Einfluss auf die Besetzung des Verwaltungsrats der Private Assets Ma-
nagement SE zu ermöglichen, der die Geschäftsführung bestellt und kontrol-
liert. 

Die Corporate Governance der Private Assets AG, namentlich die Einflussmöglich-
keiten der Aktionäre und die Einflussverteilung zwischen der Dübbers Manage-
ment & Consult GmbH, Hamburg, als größter Aktionärin einerseits und den übrigen 
Aktionären andererseits, wird durch den Formwechsel in die Private Assets SE & 
Co. KGaA in eine neue Struktur überführt. 
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Die Stellung der Aktionäre der Private Assets AG in der Corporate Governance des 
Unternehmens ist bisher maßgeblich dadurch geprägt, dass sie mittelbar auf die 
Unternehmensführung der Gesellschaft Einfluss nehmen können, indem sie berech-
tigt sind, sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG zu wählen, 
der wiederum den Vorstand der Private Assets AG bestellt, abberuft und kontrolliert. 
Im Rahmen der Corporate Governance der Private Assets SE & Co. KGaA können 
die Aktionäre künftig mittelbar auf die Unternehmensführung Einfluss nehmen, in-
dem sie über einen Gesellschafterausschuss mittelbar in der Hauptversammlung 
der Private Assets Management SE vertreten sind, die ihrerseits den Verwaltungsrat 
der Private Assets Management SE wählt, der sodann die geschäftsführenden Di-
rektoren der Private Assets Management SE bestellt und abberuft. Darüber hinaus 
erhalten wesentlich an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligte Kommanditak-
tionäre künftig ein bislang nicht bestehendes, vertraglich eingeräumtes Recht, unter 
bestimmten Voraussetzungen unmittelbar Mitglieder für den Verwaltungsrat der Pri-
vate Assets Management SE zur Wahl zu nominieren und damit auf die Unterneh-
mensführung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen.

Der Formwechsel der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA soll 
nach Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfol-
gen. 

Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des 
Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält der vom 
Vorstand erstellte Formwechselbericht. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Der Formwechselbericht 
ist darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie 
auch während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Beschlussvorschlag über den Formwechsel der Private Assets AG in die Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

(1) Die Private Assets AG wird im Wege des Formwechsels nach den Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
umgewandelt. 

(2) Der Rechtsträger neuer Rechtsform führt die Firma „Private Assets SE & 
Co. KGaA“ und hat seinen Sitz in Hamburg. 

(3) Die Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA wird hiermit mit dem sich aus 
der Anlage zu dieser Einladung ergebenden Wortlaut festgestellt. 
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(4) Mit der Feststellung der neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 
wird das unter Tagesordnungspunkt 9 zur Beschlussfassung vorgeschlagene 
Bedingte Kapital 2023/I im Hinblick auf den Formwechsel der Gesellschaft in 
eine KGaA mit dem sich aus § 4 Abs. 4 der Satzung der Private Assets SE 
& Co. KGaA (Anlage) ergebenden Wortlaut angepasst. 

Ferner werden mit der Feststellung der neuen Satzung der Private Assets SE 
& Co. KGaA das unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorge-
schlagene Genehmigte Kapital 2023/I im Hinblick auf den Formwechsel der 
Gesellschaft in eine KGaA mit dem sich aus § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 
2023/I) der neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA (Anlage) erge-
benden Wortlaut angepasst. 

(5) Das gesamte Grundkapital der Private Assets AG in der zum Zeitpunkt der 
Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister, nach Wirksamwerden 
der unter Tagesordnungspunkt 7 dieser Hauptversammlung zur Beschluss-
fassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, beste-
henden Höhe (EUR 4.610.815,00) wird zum Grundkapital der Private Assets 
SE & Co. KGaA. Die Anzahl der insgesamt ausgegebenen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien (zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in 
das Handelsregister: 4.610.815 Stück) sowie der rechnerische Anteil jeder 
Stückaktie am Grundkapital (derzeit: EUR 1,00) bleiben unverändert.  

(6) Die Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das 
Handelsregister Aktionäre der Private Assets AG sind, werden Kommanditak-
tionäre der Private Assets SE & Co. KGaA. Sie werden in demselben Umfang 
und mit derselben Anzahl an Stückaktien an dem Grundkapital der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt, wie sie es vor Wirksamwerden des Formwech-
sels am Grundkapital der Private Assets AG waren.  

(7) Persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA wird 
die Private Assets Management SE mit Sitz in München (nachfolgend „Private 
Assets Management SE“). Die persönlich haftende Gesellschafterin über-
nimmt gemäß § 245 Abs. 2 Satz 1 UmwG die Rechtsstellung der Gründerin 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin erhält im Zuge des Formwechsels keine über ihre Komplementäreigen-
schaft hinausgehende Kapitalbeteiligung an der Private Assets SE & Co. 
KGaA; sie ist in ihrer Eigenschaft als Komplementärin weder am Vermögen 
noch an Gewinn und Verlust der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt. 

(8) Das Amt der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG endet jeweils 
mit Wirksamwerden des Formwechsels der Private Assets AG in die Private 
Assets SE & Co. KGaA durch Eintragung des Formwechsels in das Handels-
register. 

(9) Fortgeltung von Beschlüssen der Hauptversammlung der Private Assets AG 
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Sofern die Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 
dem Vorstand der Private Assets AG die unter Tagesordnungspunkt 9 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-
tionäre erteilt, gilt diese Ermächtigung, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens des Formwechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, 
zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Form-
wechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA unverändert fort; 
ebenso bleiben etwaige, auf Grundlage der Ermächtigung noch vor dem Wirk-
samwerden des Formwechsels ausgegebene Schuldverschreibungen in ih-
rem Bestand von dem Formwechsel der Gesellschaft in die Private Assets SE 
& Co. KGaA unberührt. Sollte die Hauptversammlung dem Beschlussvor-
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9 dieser 
Hauptversammlung nicht zustimmen, gilt die alte Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 26. Oktober 2021 zugunsten 
der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Formwechsel entste-
henden Private Assets SE & Co. KGaA unverändert fort.

Sofern die Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Private Assets AG die unter Tages-
ordnungspunkt 10 zur Beschlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung 
zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie 
zum Ausschluss des Bezugsrechts erteilt, gelten (i) sämtliche Ermächtigungen 
unter Tagesordnungspunkt 10 zugunsten des Vorstands, soweit sie zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Formwechsels noch bestehen und nicht aus-
genutzt worden sind, zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
durch den Formwechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA und (ii) 
die Ermächtigung zugunsten des Aufsichtsrats unter lit. e) des Tagesord-
nungspunkts 10, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Form-
wechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, zugunsten des Ge-
sellschafterausschusses der durch den Formwechsel entstehenden Private 
Assets SE & Co. KGaA fort. 

Im Übrigen gelten alle weiteren Beschlüsse der Hauptversammlung der Pri-
vate Assets AG, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Form-
wechsels noch nicht erledigt sind, unverändert in der Private Assets SE & Co. 
KGaA fort. 

(10) Besondere Rechte 

Besondere Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimm-
rechtsaktien, Schuldverschreibungen oder Genussrechte bestehen bei der 
Gesellschaft nicht. 
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Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgend dargestellten 
Sachverhalte bestehen, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Rechte im Sinne des § 194 Abs. 1 Nr. 5 UmwG handelt. 

Persönlich haftende Gesellschafterin 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass die Private 
Assets Management SE der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschaf-
terin beitreten und die Führung der Geschäfte der Private Assets SE & Co. 
KGaA übernehmen wird. Herr Sven Dübbers, der mittelbar über die Dübbers 
Management & Consult GmbH, Hamburg, Aktionär der Gesellschaft ist, hält 
zugleich mittelbar über die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, 
40 % der Aktien und Stimmrechte der Private Assets Management SE und ist 
geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Private 
Assets Management SE. Es wird darauf hingewiesen, dass die Private Assets 
Management SE nach Maßgabe von § 7 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA zur Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft befugt ist und für die Übernahme der 
Geschäftsführungstätigkeit und ihres persönlichen Haftungsrisikos eine ge-
winn- und verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres 
Grundkapitals sowie Auslagenersatz erhält (vgl. § 7 Abs. 6 und Abs. 7 der als 
Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung der Private Assets 
SE & Co. KGaA). 

Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen, soweit sie Angelegenheiten be-
treffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und der Kommanditisten erforderlich ist, 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin (§ 25 Abs. 4 der 
als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung). Gleiches gilt für 
Beschlüsse der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
(§ 26 Abs. 4 der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung). 

Organmitglieder 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass Herr Sven 
Dübbers als alleiniges Mitglied des bisherigen Vorstands und (mittelbarer) Ak-
tionär der Private Assets AG als geschäftsführender Direktor und gleichzeitig 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE bestellt 
ist. Damit übernimmt eine Person und ein (mittelbarer) Aktionär, der bislang 
die Geschäfte der Gesellschaft geführt hat, auch künftig die Geschäftsführung 
der Private Assets SE & Co. KGaA. Zudem wird eines der amtierenden Mit-
glieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG – vorbehaltlich der Beschluss-
fassung unter Tagesordnungspunkt 12 der Hauptversammlung am 29. August 
2023 – auch als Mitglied des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA 
bestellt. 

Weiterhin soll – vorbehaltlich der Beschlussfassung unter Tagesordnungs-
punkt 13 – eines der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wiederwahl stehenden 
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Mitglieder des Aufsichtsrats zum Mitglied des Gesellschafterausschusses der 
Private Assets SE & Co. KGaA werden.  

Nominierungsrecht im Hinblick auf den Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass auf der 
Grundlage der Stimmbindungsvereinbarung der Dübbers Management & 
Consult GmbH, Hamburg, das Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE eingeräumt wird, zu dessen 
Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE verpflichtet sind, wenn 
und solange die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, unmittel-
bar insgesamt in Höhe von mindestens 15 % am Grundkapital der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt ist.  

Ferner sieht die Stimmbindungsvereinbarung vor, dass Kommanditaktionären 
der Private Assets SE & Co. KGaA das Recht zur Nominierung eines Mitglieds 
des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE eingeräumt wird, zu 
dessen Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE verpflichtet 
sind, wenn und solange diese Kommanditaktionäre unmittelbar insgesamt in 
Höhe von mindestens 20 % am Grundkapital der Private Assets SE & 
Co. KGaA beteiligt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Nominie-
rungsrechte nach der Stimmbindungsvereinbarung insgesamt höchstens für 
ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management 
SE bestehen.  

Zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Manage-
ment SE werden durch die Hauptversammlung der Private Assets Manage-
ment SE ohne Bindung an ein Nominierungsrecht gewählt. In der Hauptver-
sammlung der Private Assets Management SE verfügt die Private Assets SE 
& Co. KGaA über 60 % der Stimmrechte und die Dübbers Management & 
Consult GmbH, Hamburg, über 40 % der Stimmrechte. Als Aktionärin der Pri-
vate Assets Management SE wird die Private Assets SE & Co. KGaA von ih-
rem Gesellschafterausschuss vertreten, dessen Mitglieder ausschließlich von 
den Aktionären der Gesellschaft gewählt werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die vorgenannten Nominierungsrechte ausschließlich schuldvertraglich 
durch die zusätzlich abgeschlossene Stimmbindungsvereinbarung gewährt 
werden. 

Vinkulierung der Aktien der Private Assets Management SE 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass die Aktien 
der Private Assets Management SE nur übertragbar sind, wenn die Private 
Assets Management SE zustimmt (sog. Vinkulierung, § 6 Abs. 4 der Satzung 
der Private Assets Management SE). Die Zustimmung erteilen die geschäfts-
führenden Direktoren. Über die Erteilung der Zustimmung entscheidet die 
Hauptversammlung der Private Assets Management SE durch Beschluss, der 
einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 
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bedarf. Die Übertragung von Aktien an der Private Assets Management SE ist 
daher auch an die Zustimmung von Herrn Sven Dübbers, der zugleich mittel-
bar über die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, Aktionär der 
Private Assets AG (künftig: Private Assets SE & Co. KGaA) ist, gebunden. 

(11) Ein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG ist aufgrund der Vorschrift des 
§ 250 UmwG nicht abzugeben. 

(12) Folgen des Formwechsels für Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

Der Formwechsel hat auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihre Arbeits-
verhältnisse keine Auswirkungen. Durch den Formwechsel erfolgt kein Arbeit-
geberwechsel. Die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer gelten unverändert fort, 
d. h. sämtliche Arbeitgeberpflichten aus den Arbeitsverhältnissen bleiben un-
verändert bestehen. Die Direktionsbefugnisse des Arbeitgebers werden nach 
dem Formwechsel von der Private Assets SE & Co. KGaA, vertreten durch die 
geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin Pri-
vate Assets Management SE, ausgeübt. Änderungen ergeben sich hierdurch 
für die Arbeitnehmer nicht. Die Betriebszugehörigkeit wird durch den Form-
wechsel nicht unterbrochen.  

Bei der Private Assets AG wurden keine Betriebsräte gewählt und demnach 
keine Betriebsvereinbarungen geschlossen. Die Private Assets AG ist zudem 
nicht an Tarifverträge gebunden. Bereits deshalb ergeben sich aus dem Form-
wechsel keine Veränderungen in Bezug auf Arbeitnehmervertretungen, Be-
triebsvereinbarungen und Tarifverträge. 

Dies gilt überdies deshalb, weil die rechtliche und wirtschaftliche Identität der 
Private Assets AG im Zuge des Formwechsels bestehen bleibt und der Form-
wechsel keine Auswirkungen auf die betriebliche Struktur hat. 

In den Aufsichtsrat der Private Assets AG wurden keine Arbeitnehmervertreter 
gewählt. Der Formwechsel hat mithin im Hinblick auf die unternehmerische 
Mitbestimmung keine Konsequenzen, da ein Formwechsel von der Rechts-
form der AG in die Rechtsform der KGaA als solcher nach den geltenden mit-
bestimmungsrechtlichen Vorschriften unter keinen Umständen mit einem Mit-
bestimmungszuwachs verbunden sein kann. § 8 Abs. 1 der als Anlage beige-
fügten neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA sieht daher vor, 
dass der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, die ausschließlich von der 
Hauptversammlung gewählt werden.  

Die unternehmerische Mitbestimmung im Verwaltungsrat der Private Assets 
Management SE richtet sich nach den Vorschriften der SE-Verordnung und 
des SE-Beteiligungsgesetzes. Die Private Assets Management SE verfügt 
derzeit über keine Arbeitnehmer. Eine Zurechnung von Arbeitnehmern, die zu 
einer Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Private Assets 
Management SE führen würde, findet nicht statt.  
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Im Zusammenhang mit dem Formwechsel sind keine Maßnahmen vorgese-
hen oder geplant, die Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmer der 
Private Assets AG oder ihrer Tochtergesellschaften hätten. 

(13) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Die Beschlussfassung gemäß dieses Tagesordnungspunkts 11 steht unter 
der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der unter Tagesordnungs-
punkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das für die Ge-
sellschaft zuständige Handelsregister. 

Der Vorstand wird deshalb angewiesen, bei der Anmeldung der Beschlussfas-
sung gemäß dieses Tagesordnungspunkts 11 zur Eintragung in das Handels-
register der Gesellschaft sicherzustellen, dass – vorbehaltlich einer entspre-
chenden Beschlussfassung durch die Hauptversammlung – zunächst die un-
ter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
in das Handelsregister eingetragen wird. 

Erklärung der beitretenden persönlich haftenden Gesellschafterin 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass gemäß §§ 240 Abs. 2, 221 Satz 2 
UmwG die Private Assets Management SE dem Formwechsel zustimmen und die 
Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA genehmigen muss. Die Zustimmungs-
erklärung bedarf der notariellen Beurkundung (§§ 240 Abs. 2 Satz 2, 221 Satz 1, 
193 Abs. 3 Satz 1 UmwG). Es soll daher nach entsprechender Erklärung der Private 
Assets Management SE Folgendes protokolliert werden: 

„Die Private Assets Management SE, die in der Gesellschaft neuer Rechtsform die 
Stellung als einzige persönlich haftende Gesellschafterin übernehmen soll, stimmt 
dem Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (Private Assets SE & Co. KGaA) und ihrem Beitritt als Komplementärin 
ausdrücklich zu. Die Private Assets Management SE erklärt hiermit außerdem ihre 
Genehmigung zu der unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 beschlossenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA mit 
dem sich aus Anlage zu der Einladung zu dieser Hauptversammlung ergebenden 
Wortlaut.“ 

Hinweis 

Im Zusammenhang mit dem neuen Genehmigten Kapital 2023/I hat der Vorstand 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien erstattet. Im Zusammenhang mit 
dem neuen Bedingten Kapital 2023/I und der unter Tagesordnungspunkt 7 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung hat der Vorstand gemäß §§ 221 
Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Diese Berichte 
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liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Ge-
schäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. 
Die genannten Berichte sind darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über die Internet-
seite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Formwechsel wird auch dann vom Vorstand der Gesellschaft zur Eintragung in 
das Handelsregister angemeldet und nach der Eintragung in das Handelsregister 
wirksam werden, wenn die unter den Tagesordnungspunkten 12 bis 14 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wirksam werden sollten. 

12. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der 

Private Assets SE & Co. KGaA

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 zu beschließenden Form-
wechsels der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien endet das Amt 
der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG nach Maßgabe der Be-
schlussfassung unter Tagesordnungspunkt 11. Es sollen daher die Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA neu gewählt werden.  

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 
95, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 
der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung aus drei von der 
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen in den Aufsichts-
rat der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen: 

12.1  Herr Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.  

12.2 Herr Reinhold Zintgraf, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg. 

12.3 Herr Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solutions GmbH, wohnhaft 
in Berlin. 

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 8 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. 

Herr Dr. Lukas Lenz beabsichtigt im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung 
für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 
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Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)  

Herr Reinhold Zintgraf ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

Herr Florian Bonanati ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

13. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Gesellschafterausschus-

ses der Private Assets SE & Co. KGaA

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 zu beschließenden Form-
wechsels der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien erhält die Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA einen Gesellschafterausschuss als neues weiteres Or-
gan. Es sollen daher die ersten Mitglieder des Gesellschafterausschusses der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA bereits gewählt werden. 

Der Gesellschafterausschuss setzt sich gemäß § 14 Abs. 1 der als Anlage zu dieser 
Einladung beigefügten neuen Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wäh-
lenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als erste Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen: 

13.1 Herr Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.  

13.2  Herr Reinhold Zintgraf, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg. 

13.3 Herr Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solutions GmbH, wohnhaft 
in Berlin. 

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 14 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. 
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Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)  

Herr Reinhold Zintgraf ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 

Herr Florian Bonanati ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 

14. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 

Private Assets SE & Co. KGaA

Gemäß § 13 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung 
der Private Assets SE & Co. KGaA beschließt die Hauptversammlung über die Ver-
gütung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten während der Dauer ihrer Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat und für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft 
eine feste Grundvergütung in Höhe von EUR 10.000,00. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft eine feste 
Grundvergütung in Höhe von EUR 20.000,00 und der Stellvertreter eine feste 
Grundvergütung in Höhe von EUR 12.000,00.  

b) Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 
EUR 1.000,00 pro Aufsichtsratssitzung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-
hält das Doppelte dieses Betrages. Als Teilnahme an einer Sitzung gelten 
auch die Teilnahme an einer im Wege der elektronischen Kommunikation ab-
gehaltenen Sitzung sowie die Sitzungsteilnahme im Wege der elektronischen 
Kommunikation. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird 
das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

c) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Mitglie-
der des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils eines vollen Geschäftsjah-
res dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des 
Stellvertreters innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 

d) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats über die Vergü-
tung gemäß den vorstehenden lit. a) und lit. b) hinaus die ihnen bei der 
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Ausübung ihres Mandates vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie 
die etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. 

II. Teilnahmebedingungen und weitere (freiwillige) Angaben zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung EUR 1.844.326,00 und ist eingeteilt in 1.844.326 nennwertlose, auf 
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,00 je Aktie. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der 
Stimmrechte somit auf 1.844.326. 

2. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nach-
weis ihres Aktienbesitzes vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der 
nachstehend mitgeteilten Adresse in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
bis spätestens zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), anmelden. Der Aktienbe-
sitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des Letztintermediärs gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG, die sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-
lung, d.h. auf den 8. August 2023, 0:00 Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“) zu be-
ziehen hat und spätestens bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer 
der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen muss: 

Private Assets AG
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
oder per E-Mail:hv@ubj.de 

Wir empfehlen unseren Aktionären, frühzeitig ihr depotführendes Institut zu kontak-
tieren, um einen ordnungsgemäßen und fristgemäß bei der Gesellschaft eingehen-
den Nachweis des Letztintermediärs nach § 67c Abs. 3 AktG sicherzustellen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbe-
sitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der 
Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbe-
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Fall der vollstän-
digen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktien-
besitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von 
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Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den 
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nur teil-
nahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsaus-
übung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine 
eventuelle Dividendenberechtigung. 

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des ordnungsgemäßen 
Nachweises des Aktienbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Ein-
trittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Anders als die 
Anmeldung zur Hauptversammlung sind die Eintrittskarten lediglich organisatori-
sche Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintritts-
karten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintritts-
karte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung 
sowie der Nachweis des Aktienbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das 
depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte 
bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter 
zu veranlassen. 

3. Stimmrechtsvertretung durch einen Bevollmächtigten

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevoll-
mächtigte, z. B. einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Per-
sonen sowie durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Der Nachweis der 
Bevollmächtigung ist zudem in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. Er-
folgt die Vollmachtserteilung an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), einen 
Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder Personen (gemeinsam „professionelle Stimm-
rechtsvertreter“), gelten für die Bevollmächtigung die gesetzlichen Bestimmungen 
des § 135 AktG, woraus sich abweichende Besonderheiten ergeben können. Die 
Aktionäre werden daher gebeten, sich bei der Bevollmächtigung professioneller 
Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen wegen einer möglicherweise geforderten 
Form der Vollmacht abzustimmen. 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegen-
über der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Erfolgt die Erteilung der 
Vollmacht, deren Änderung oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft, so kann die Erklärung an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten ge-
richtet werden: 
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Private Assets AG 
Brook 1 
20457 Hamburg 
oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann an eine der oben für 
die Erteilung von Vollmachten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Um 
den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, 
den vollständigen Namen bzw. die Firma, den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift 
und die Eintrittskartennummer des Aktionärs anzugeben. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch dadurch erbracht werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskon-
trolle vorzeigt. Der Widerruf der Vollmacht kann auch durch die persönliche Teil-
nahme des Aktionärs an der Hauptversammlung oder durch die Erteilung einer Voll-
macht an einen anderen Bevollmächtigten erfolgen. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und 
der ordnungsgemäße Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich. Dies schließt eine 
Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht 
aus. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht benutzt werden kann, wird von 
der Gesellschaft nach erfolgter Anmeldung auf der Eintrittskarte zur Verfügung ge-
stellt.  

4. Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-

treter

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des je-
weiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu lassen. Diesen von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht nicht nach 
eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär er-
teilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder 
unklare Weisung erteilt worden ist, enthalten sich die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der 
Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungs-
punkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesord-
nungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzel-
abstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Haupt-
versammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit Aus-
nahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte 
wahrnehmen. 
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Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, erhalten mit ihrer Eintrittskarte ein 
Formular zur Vollmacht- und Weisungserteilung. Die Vollmachten sind in Textform 
an die folgende Adresse bis spätestens 28. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ), zu 
übermitteln:

Private Assets AG 
Brook 1 
20457 Hamburg 
oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

Nach dem 28. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ), ist für an der Hauptversammlung 
teilnehmende Aktionäre oder deren Bevollmächtigte vor Ort die Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
spätestens bis zur Eröffnung der Abstimmung in der Hauptversammlung durch Ab-
gabe eines Vollmachts- und Weisungsformulars an der Ein- und Ausgangskontrolle 
möglich. 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte 
ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten 
teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme 
beziehungsweise Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der Voll-
macht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des 
Aktienbesitzes erforderlich. 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 und 127 

AktG

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen von Auf-
sichtsrat und/oder Vorstand zu den Punkten der Tagesordnung § 126 AktG sowie 
Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG zu machen. Gegenträge oder Wahlvorschläge 
sind ausschließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

Private Assets AG 
Brook 1 
20457 Hamburg 
oder per E-Mail: hv@private-assets.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berück-
sichtigt. 

Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spä-
testens bis zum 14. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der einer der 
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vorgenannten Kontaktmöglichkeiten eingehen, einschließlich des Namens des Akti-
onärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwal-
tung auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse https://www.private-
assets.de/investor-relation/hauptversammlung zugänglich machen. 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung 
des Gegenantrags bzw. des Wahlvorschlags nachzuweisen. 

6. Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 er-
reichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet 
werden und bei der Gesellschaft spätestens am 4. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), 
eingehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse zu übersenden: 

Private Assets AG 
– Vorstand – 
Brook 1 
20457 Hamburg 

Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekannt machen, sofern 
sie den gesetzlichen Anforderungen genügen.

7. Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beur-
teilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG aufgeführten Gründen 
verweigern. Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgeübt werden, 
ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedürfte. 

Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter 
ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu be-
schränken. 

8. Zugänglichmachung von Unterlagen und Informationen

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie alle weite-
ren Informationen zur Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesell-
schaft unter 
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https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre 
zugänglich sein. 

Diese Unterlagen liegen ferner vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Private Assets AG, Brook 1, 
20457 Hamburg, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus. 

9. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und ihre Bevoll-

mächtigten

Wenn sich Aktionäre für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktionärsrechte 
in Bezug auf die Hauptversammlung ausüben oder eine Stimmrechtsvollmacht er-
teilen, erhebt die Gesellschaft personenbezogene Daten über die Aktionäre 
und/oder ihre Bevollmächtigten, um den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die 
Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 
Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als verantwortliche Stelle unter 
Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) so-
wie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.  

Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten 
der Aktionäre gemäß der DS-GVO finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung. 

Hamburg, im Juli 2023 

Private Assets AG 

Der Vorstand 
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Anlage 

Satzung  

der 
Private Assets SE & Co. KGaA 

A. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und führt die Firma 

Private Assets SE & Co. KGaA. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. 

(3) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens der Private Assets SE & Co. KGaA ist die Verwal-
tung des eigenen Vermögens, der Erwerb das Halten und die Veräußerung von Un-
ternehmensbeteiligungen sowie, soweit diese keiner spezialgesetzlichen Erlaubnis 
bedürfen: Unternehmensberatung, Finanzierung- und Emissionsberatung und IPO-
Begleitung. 

(2) Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen 
oder diesen begünstigen bzw. direkt oder indirekt fördern, insbesondere im In- und 
Ausland zur Gründung oder zum Erwerb von anderen Unternehmen, zur Beteiligung 
an anderen Unternehmen, zur Übernahme ihrer Geschäftsführung und/oder Vertre-
tung sowie zur Übertragung auch wesentlicher Unternehmensbereiche auf Unter-
nehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, und zur Errichtung von Zweignie-
derlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland. Die Gesellschaft darf sich 
weltweit betätigen. 

(3) Die Gesellschaft kann Ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil der in § 2 Abs. (1) ge-
nannten Tätigkeitsfelder beschränken. Sie kann den Gegenstand des Unterneh-
mens gemäß § 2 Abs. (1) auch ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG oder Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt 
ist (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen), verfolgen oder auf diese übertragen 
oder auslagern und sich auf die Verwaltung der Beteiligungen oder die Tätigkeit als 
geschäftsleitende Holding-Gesellschaft beschränken.  
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§ 3 
Bekanntmachung und Übermittlung von Informationen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern ge-
setzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die 
Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können unter den gesetzlich vorge-
sehenen Bedingungen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

B. 
Grundkapital und Aktien

§ 4 
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.610.815,00 (in Worten: vier Milli-
onen sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn Euro). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.610.815 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 
vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 4.610.815,00 (in Worten: vier Millionen 
sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn Euro) wurde vollständig durch den 
Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger Rechtsform, der im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 177385 eingetragenen Private Assets AG mit Sitz 
in Hamburg, erbracht. 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 411.675,00 (in Worten: vier-
hundertelftausendsechshundertfünfundsiebzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 
411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2023/I). 

Das Bedingte Kapital 2023/I dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente), die gemäß der Ermächtigung vom 29. August 2023 von der Gesellschaft 
oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesell-
schaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzufüh-
ren, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder ent-
sprechende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden.  

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entste-
hen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2023/I und nach Ablauf sämtlicher Options- 
und Wandlungsfristen zu ändern. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft in der Zeit bis einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Wor-
ten: zwei Millionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe 
von bis zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 
dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder 
gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Be-
zugsrecht). 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhun-
gen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesell-
schaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesentlich im Sinne 
der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der 
auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet, und 
zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. 
Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Lauf-
zeit des Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Ver-
äußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von Wandelschuldver-
schreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), 
die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-
ten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch aus-
gegeben werden, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmig-
ten Kapitals 2023/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-
geben werden; (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I 
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aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaß-
nahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; 

(iii)  zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Be-
schränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur Bedienung von Schuldverschrei-
bungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden; 

(iv)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei-
bungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Op-
tionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmit-
telbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder 
noch ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Ge-
sellschaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, 
ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags zu gewähren; 

(v)  um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Pro-
grammen den geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin der Gesellschaft, Mitgliedern des Vertretungsorgans eines mit 
der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder 
Arbeitnehmern der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbunde-
nen Unternehmen neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließ-
lich Forderungen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien kön-
nen dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesenge-
setzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit gesetzlich zuläs-
sig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die 
auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt 
wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinn-
rücklagen einstellen könnten. Soweit den geschäftsführenden Direktoren der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft Aktien gewährt wer-
den sollen, entscheidet hierüber der Gesellschafterausschuss der Gesell-
schaft; 

(vi)  zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesell-
schaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenan-
sprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendividende). 
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Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächtigung darf 
ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital und/oder bedingtem Kapital oder aus 
eigenen Aktien an geschäftsführende Direktoren der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesell-
schaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder übertragen wurden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberech-
tigung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein be-
reits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem Ablauf der 
Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen. 

§ 5 
Aktien

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse 
erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder meh-
rere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf die Ausgabe 
von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. 

(3) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheinen bestimmt die persönlich haftende Gesellschafterin. Das Gleiche gilt 
für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-
weichend von § 60 AktG bestimmt werden.  

C. 
Verfassung der Gesellschaft

I. 
Persönlich haftende Gesellschafterin 

§ 6 
Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, 

Ausscheiden
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(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die 

Private Assets Management SE 

mit Sitz in München. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht und ist 
hierzu weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Gewinn und Verlust noch 
am Vermögen (einschließlich der stillen Reserven) der Gesellschaft beteiligt. Im 
Falle ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft steht ihr kein Auseinandersetzungs-
guthaben zu. Ebenso ist sie nicht an einem Liquidationserlös beteiligt. 

(3) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder ist 
dieses Ausscheiden abzusehen, so ist der Gesellschafterausschuss berechtigt und 
verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile von der 
Gesellschaft gehalten werden, als neue persönlich haftende Gesellschafterin in die 
Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus 
der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche neue persönlich haftende 
Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die Gesellschaft übergangsweise 
von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt. Der Gesellschafterausschuss hat 
in diesem Fall unverzüglich die gerichtliche Bestellung eines Notvertreters zu bean-
tragen, der die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haftenden 
Gesellschafterin gemäß Satz 1 dieses Absatzes vertritt, insbesondere bei Erwerb 
bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 

§ 7 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz 

und Vergütung

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende Gesellschafte-
rin vertreten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft ei-
nerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmitglie-
dern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusammenhang 
mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehalte-
nen Anteilen. Insoweit vertritt allein der Gesellschafterausschuss die Gesellschaft. 

(2) Der Gesellschafterausschuss kann die persönlich haftende Gesellschafterin und 
einzelne, mehrere oder sämtliche Mitglieder des Vertretungsorgans der persönlich 
haftenden Gesellschafterin generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen 
gemäß § 181 BGB befreien, soweit dies gesetzlich zulässig ist; § 112 AktG bleibt 
unberührt. 

(3) Prokuristen der Gesellschaft können nur in der Weise bestellt werden, dass sie ge-
meinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem weiteren Proku-
risten zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 
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(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft 
einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmit-
gliedern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusammenhang 
mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehalte-
nen Anteilen. Insoweit führt allein der Gesellschafterausschuss die Geschäfte der 
Gesellschaft. 

(5) Die Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin und des 
Gesellschafterausschusses umfasst auch außergewöhnliche Geschäftsführungs-
maßnahmen. Das Zustimmungs- bzw. Widerspruchsrecht der Aktionäre in der 
Hauptversammlung bei außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen ist aus-
geschlossen. 

(6) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zusam-
menhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Vergü-
tung ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesellschafterin rechnet 
ihre Aufwendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann Vorschuss verlangen. 

(7) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der Geschäfts-
führung der Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine gewinn- und 
verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres Grundkapitals, zu-
züglich einer etwaig geschuldeten Umsatzsteuer. 

(8) Im Verhältnis zu den Kommanditaktionären sind alle Vergütungen und Bezüge der 
persönlich haftenden Gesellschafterin ungeachtet etwa abweichender steuerlicher 
Vorschriften als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln. 

(9) Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre Organmitglieder werden in eine 
im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine solche besteht. 
Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

II. 
Aufsichtsrat

§ 8 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei (3) Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festle-
gung der Amtszeit durch die Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit 
beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrmalige Wiederbe-
stellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats ist zulässig. 
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(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Auf-
sichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Auf-
sichtsrats, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abwei-
chend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung 
notwendig wird. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzule-
genden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Mitglieder des Auf-
sichtsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit 
aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein 
Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit 
Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem 
§ 8 Abs. (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie-
denen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese 
Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das in-
folge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des 
Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegen-
über seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzen-
den, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist 
verzichten. 

(6) Geschäftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin können nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; die Mit-
gliedschaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Leitungsorgan der persönlich 
haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss der 
Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft vereinbar, 
soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Auf-
sichtsrats neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner 
besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernimmt 
das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Auf-
sichtsrats. 
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(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der 
Vorsitzende. 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 
Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. 
Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

§ 10 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz oder die Sat-
zung zugewiesen werden. Wenn und solange der Gesellschafterausschuss der Ge-
sellschaft nicht vollständig gemäß § 14 Abs. (1) dieser Satzung besetzt ist, nimmt 
der Aufsichtsrat vorübergehend auch die Aufgaben und Befugnisse des Gesell-
schafterausschusses der Gesellschaft wahr. 

(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften sowie die Vermö-
gensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen. 

(3) In Abweichung zu § 287 Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss die Be-
schlüsse der Kommanditaktionäre aus und vertritt die Kommanditaktionäre gegen-
über der persönlich haftenden Gesellschafterin. In Abweichung zu § 284 Abs. 1 
AktG entscheidet der Gesellschafterausschuss über die Befreiung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin und ihrer Organmitglieder vom Wettbewerbsverbot. 

(4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen. 

§ 11 
Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann im Wege der elektronischen Kom-
munikation erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Aufsichts-
rats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anord-
nung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats kön-
nen Sitzungen auch im Wege elektronischer Kommunikation stattfinden oder kön-
nen Mitglieder zu Sitzungen im Wege der elektronischen Kommunikation 
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zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der 
elektronischen Kommunikation erfolgen. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats 
können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass 
sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überrei-
chen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, 
während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die 
vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Ein-
ladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 
worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Ab-
wesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schrift-
lich, mündlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation der Beschlussfas-
sung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirk-
sam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der Frist wider-
sprochen hat. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung ei-
ner angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Aufsichtsrats an der 
Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der 
Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht 
zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschluss-
fassung besteht nicht. 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. In jedem 
Fall müssen drei (3) Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende 
Mitglieder des Aufsichtsrats, die nach Maßgabe von § 11 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre 
Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme 
enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs (3)) des Aufsichtsrats 
sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei 
Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs. (3)) vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu 
unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 
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(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats betroffen 
sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Aufsichtsrats, so-
fern der Aufsichtsrat im Einzelfall durch Beschluss keine abweichende Anordnung 
trifft. 

§ 12 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmun-
gen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

§ 13 
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstande-
nen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer 
gehört. 

(2) Über die Höhe der Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die Hauptver-
sammlung kann die Vergütung des Aufsichtsrats auch für die gesamte Wahlperiode 
festlegen. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 
dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 
hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

III. 
Gesellschafterausschuss

§ 14 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(1) Der Gesellschafterausschuss besteht aus drei (3) Mitgliedern, die von der Haupt-
versammlung gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer anderwei-
tigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amts-
zeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrmalige Wie-
derbestellung von Mitgliedern des Gesellschafterausschusses ist zulässig. 

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversammlung die Amts-
zeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine 
Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird. 
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(4) Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzule-
genden Reihenfolge Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden, wenn Mit-
glieder des Gesellschafterausschusses, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wur-
den, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Gesellschafterausschuss ausscheiden, ohne 
dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, 
in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 14 Abs. (3) stattfindet, spätestens je-
doch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Gesellschafter-
ausschusses. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds 
getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nach-
wahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Gesellschafteraus-
schusses bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und jedes Ersatzmitglied kann sein 
Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsit-
zenden des Gesellschafterausschusses oder, im Falle einer Amtsniederlegung 
durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem 
Monat niederlegen. Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses oder, im Falle 
der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist 
abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversammlung 
vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, 
die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

(7) Geschäftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin können nicht Mitglieder des Gesellschafterausschusses sein; die Mitglied-
schaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Leitungsorgan der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft 
sind mit einer Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss vereinbar, soweit zwin-
gende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

§ 15 
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mit-
glieder des Gesellschafterausschusses neu gewählt worden sind, erfolgen; zu die-
ser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden 
des Gesellschafterausschusses übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied 
des Gesellschafterausschusses den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses. 
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(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Gesellschafterausschuss jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(4) Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Gesellschafter-
ausschusses, wenn dieser verhindert ist. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei 
ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge. 

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesell-
schafterausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von 
seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung 
sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den Gesellschafterausschuss 
entgegenzunehmen. 

§ 16 
Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses 

(1) Der Gesellschafterausschuss hat die Aufgabe, die ihm von der Hauptversammlung 
oder durch die Satzung übertragenen Angelegenheiten durchzuführen. 

(2) Der Gesellschafterausschuss hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbe-
fugnis für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits und der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und/oder den Organmitgliedern der persönlich 
haftenden Gesellschafterin andererseits. Darüber hinaus übt er sämtliche Rechte 
aus oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haften-
den Gesellschafterin gehaltenen Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und die Verfügung über die Anteile an der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. 

§ 17 
Sitzungen und Beschlussfassungen des Gesellschafterausschusses

(1) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden durch den Vorsitzenden un-
ter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung 
des Gesellschafterausschusses die Regelungen der Geschäftsordnung für den Ge-
sellschafterausschuss. 

(2) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen ge-
fasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des 
Gesellschafterausschusses können Sitzungen auch im Wege elektronischer Kom-
munikation stattfinden oder können Mitglieder zu Sitzungen im Wege der elektroni-
schen Kommunikation zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschluss-
fassung im Wege der elektronischen Kommunikation erfolgen. Abwesende Mitglie-
der des Gesellschafterausschusses können auch dadurch an der Beschlussfassung 
des Gesellschafterausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben 
durch ein anderes Mitglied des Gesellschafterausschusses überreichen lassen. 
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Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der 
Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Gesellschafteraus-
schusses zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die 
vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Ein-
ladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 
worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafterausschusses 
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses zu bestimmen-
den angemessenen Frist schriftlich, mündlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzuge-
ben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Gesell-
schafterausschusses innerhalb der Frist widersprochen hat. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies unter 
Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei 
der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden ange-
ordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(6) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teil-
nimmt. In jedem Fall müssen drei (3) Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maßgabe 
von § 17 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei 
der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil. 

(7) Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes bestimmt. 

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 17 Abs. (3)) des Gesellschaf-
terausschusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen 
Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 17 Abs. (3)) 
vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder bei dessen Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Ge-
schäftsordnung des Gesellschafterausschusses. 

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafteraus-
schusses betroffen sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des 
Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss im Einzelfall durch 
Beschluss keine abweichende Anordnung trifft. 
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§ 18 
Geschäftsordnung für den Gesellschafterausschuss 

(1) Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit die Satzung es zulässt, kann der Gesellschafterausschuss ihm obliegende 
Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden oder ein-
zelne seiner Mitglieder übertragen. 

§ 19 
Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses 

(1) Den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses werden die in Ausübung ihres Am-
tes entstandenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende 
Umsatzsteuer gehört. 

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die 
Hauptversammlung kann die Vergütung des Gesellschafterausschusses auch für 
die gesamte Wahlperiode festlegen. 

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden in eine im Interesse der Ge-
sellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die 
Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

§ 20 
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des 

Gesellschafterausschusses 

§ 116 AktG gilt für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses entsprechend. 

IV. 
Hauptversammlung

§ 21 
Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des 
Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der 
Gesellschaft, in Frankfurt am Main oder in einer Hauptstadt eines Bundeslandes der 
Bundesrepublik Deutschland statt. 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destfrist einzuberufen. 
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(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass die Haupt-
versammlungen der Gesellschaft ohne physische Präsenz der Kommanditaktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (vir-
tuelle Hauptversammlung), wenn sie innerhalb von fünf (5) Jahren nach Eintragung 
dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister stattfinden. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor 
der Hauptversammlung Auskünfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen, 
die dort mindestens sieben (7) Tage vor Beginn und ab diesem Zeitpunkt bis zum 
Ende der Hauptversammlung durchgängig verfügbar sein müssen. Ebenso müssen 
diese Auskünfte in der Hauptversammlung selbst durchgängig zugänglich sein. 

§ 22 
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. 

(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-
ten Adresse mindestens sechs (6) Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der 
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind hierbei nicht mitzu-
rechnen. 

(3) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der 
Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder engli-
scher Sprache erfolgen. 

(4) Der Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Abs. (1) muss in Textform (§ 126b 
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen; ein gemäß den Anforderungen 
des § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) ausge-
stellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs reicht aus und dieser kann 
der Gesellschaft vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden. Der beson-
dere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“) zu beziehen und muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 
(6) Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, 
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine Er-
leichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, 
ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. 



Seite 58/61 

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre 
ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Die persönlich 
haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Ver-
fahren der Rechtsausübung nach vorstehendem Satz 1 zu treffen. 

(7) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre 
an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teil-
nahme). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmun-
gen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach vorstehen-
dem Satz 1 zu treffen. 

(8) In der Hauptversammlung haben die Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich 
haftenden Gesellschafterin ein Teilnahmerecht. 

§ 23 
Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, oder ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied 
des Aufsichtsrats führt den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter). 
Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm hierfür 
bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Ver-
sammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt; die gewählte Person muss nicht 
dem Aufsichtsrat angehören. Wählt der Aufsichtsrat den Versammlungsleiter nicht, 
so ist dieser durch die Hauptversammlung unter dem Vorsitz einer von der persön-
lich haftenden Gesellschafterin hierfür bestimmten Person zu wählen. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Haupt-
versammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Haus-
rechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge 
der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das 
Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetz-
lich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Be-
schlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre, 
insbesondere auch das Recht auf Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten, 
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen 
der Redezeit, der Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu 
neuen Sachverhalten) oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit (ein-
schließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) sowie den 
angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 
einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder 
während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; das schließt 
insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzei-
tig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 
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§ 24 
Übertragung der Hauptversammlung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertra-
gung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt die per-
sönlich haftende Gesellschafterin. 

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschus-
ses an der Hauptversammlung kann in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter im 
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das jeweilige Mitglied seinen 
Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung an der Teilnahme 
gehindert ist oder wenn die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 25 
Beschlussfassung

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehr-
heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht 
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine höhere Mehr-
heit erforderlich ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht er-
reicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchsten 
Stimmzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höchste Stimmen-
zahl, bei Stimmengleichheit das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(4) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die bei einer 
Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafter 
und der Kommanditisten erforderlich ist. § 285 Abs. 2 Satz 2 AktG bleibt unberührt. 
Soweit die Beschlüsse der Hauptversammlung der Zustimmung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in der Hauptversammlung, ob den 
Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese abgelehnt werden. 

V. 
Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 26 
Rechnungslegung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Jahresabschluss und, soweit ge-
setzlich vorgeschrieben, den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das jeweils vorangegangene 
Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und diese Unterlagen 
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unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat 
die persönlich haftende Gesellschafterin dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzule-
gen, den sie der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns unter-
breiten will. 

(2) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch den Abschlussprüfer. Vor der 
Zuleitung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat ist der 
persönlich haftenden Gesellschafterin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei Aufstellung des Jahresabschlus-
ses mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses Beträge bis zur Hälfte des Jah-
resüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist darüber hinaus mit 
Zustimmung des Gesellschafterausschusses ermächtigt, weitere Beträge bis zu ei-
nem Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, so-
lange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht 
übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden und soweit der 
verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals unterschreitet. 

(4) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. 

§ 27 
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, über 
die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des Auf-
sichtsrats und der Mitglieder des Gesellschafterausschusses sowie über die Wahl 
des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grund-
kapital. 

(3) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Ver-
wendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie 
kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Ge-
winnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

VI. 
Schlussbestimmungen

§ 28 
Gründungsaufwand und Kosten des Formwechsels 

(1) Die Kosten der Gründung und ihrer Vorbereitung, insbesondere Notarkosten, die 
Kosten der Eintragung im Handelsregister und der Bekanntmachungen trägt die Ge-
sellschaft bis zu einem Gesamtaufwand von EUR 5.000,00. 

(2) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Bezug auf den Formwechsel der 
Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA (insbesondere Notarkosten, 
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Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung, Kosten der Gründungsprüfung, 
Kosten der Handelsregistereintragung und Bekanntmachung) im Gesamtbetrag von 
bis zu EUR 400.000,00 (in Worten: vierhunderttausend Euro). 

§ 29 
Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetzli-
chen Vorschriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlie-
ren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


